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Die DSGVO gilt
– aber wo steht die Schweiz?

PROGRAmm

Mit der Verbindlichkeit der DSGVO per 
25. Mai 2018 stellt sich die Frage nach 
dem Stand der Schweiz – und dies in 
doppelter Hinsicht: Zum einen ist zu klä-
ren, ob und wie die betroffenen Schwei-
zer Unternehmen die Vorgaben der 
DSGVO bereits umgesetzt haben und 
was hier noch zu tun bleibt. Zum andern 
stellt sich die Frage nach dem Stand der 
Revision des Datenschutzrechts in der 
Schweiz, nach allfälligen Fehlstellen im 
Entwurf und nach den Konsequenzen 
der Neuerungen. 

Im Vordergrund steht dabei die Frage, 
wie der risikobasierte Ansatz in der 
Praxis umgesetzt wird und wie Unter-
nehmen mit den teilweise widersprüch-
lichen Vorgaben von DSG und DSGVO 
umgehen sollen. Zu klären ist aber 
auch, ob auch die Schweiz ein Recht auf 
Datenportabilität im Sinn der DSGVO 
einführen soll und was die vorgesehe-
nen Strafsanktionen im E-DSG für die 
Unternehmen und die potentiell betrof-
fenen Mitarbeiter bedeuten.

Diesen Fragen geht die 2. Datenschutz-
rechtstagung des Schweizer Forums für  
Kommunikationsrecht im Rahmen von 
vier Referaten und einer ausführlichen 
Panel- und Plenumsdiskussion auf den 
Grund.

14:15 – 14:30
Einführung
DAVID ROSENTHAL und FLORENT 
THOUVENIN

14:30 – 15:00
No risk no fun? Der risikobasierte 
Ansatz – ein Bericht aus der Praxis
RENATE LANG, Head Practice Group 
HR/Data Protection, Schindler

15:00 – 15:30
Diener zweier Herren: compliance in 
einem Feld voller Widersprüche
DAVID ROSENTHAL, Rechtskonsulent, 
Zürich

15:30 – 16:00 
Pause

16:00 – 16:30
Drag and drop: braucht die Schweiz 
ein Recht auf Datenportabilität?
Prof. Dr. FLORENT THOUVENIN, 
Universität Zürich

16:30 – 17:00
Auf den Mann gespielt: 
Strafsanktionen unter der Lupe
PD Dr. DAMIAN K. GRAF, Staatsanwalt 
(Wirtschaftsdelikte), NW/OW/UR

17:00 – 18:00
Panel- und Plenumsdiskussion
mit den Referenten und 
MONIQUE COSSALI SAUVAIN, 
Bundesamt für Justiz, 
ERICH HERZOG, economiesuisse 
sowie 
VIKTOR GYÖRFFY, Rechtsanwalt in 
Zürich / Digitale Gesellschaft

ab 18:00  
Apéro

Bitte 
frankieren


